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Die Lage von Personen in fi nanziell schwierigen Si-
tuationen wird maßgeblich durch die politischen und 
strukturellen Rahmenbedingungen in Deutschland ge-
prägt. Durch die Gesetzgebung werden unter anderem 
Rechte und Pfl ichten der Darlehensnehmer:innen und 
Gläubiger:innen geregelt; sie ist somit zentral für die 
Überschuldungsprävention, aber auch für die Rehabilita-
tion überschuldeter Personen.

2021 wurde vor allem durch einen Meilenstein geprägt: die 
Verkürzung des Insolvenzverfahrens, die am 1.10.2020 in 
Kraft trat. Justizministerin Lambrecht sagte dazu im März 
auf dem Deutschen Insolvenzrechtstag, dass die „Rest-
schuldbefreiung nach drei Jahren für Verbraucher:innen 
ein Gebot der Gerechtigkeit war“ (Lambrecht, 2021, 9).

Mit großer Spannung wurde der Vorschlag für eine Richt-
linie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Verbraucherkredite (CCD-E) erwartet, die im Frühjahr 2022 
verabschiedet werden soll. Die Anpassung der Verbrau-
cherkreditrichtlinie an aktuelle Entwicklungen auf dem 
Kreditmarkt ist notwendig, um auf damit einhergehende 
Risiken zu reagieren und ist somit zu begrüßen. Das Vorha-
ben, Plattformen für Peer-to-Peer-Kredite, Minikredite (Net-
todarlehensbetrag geringer als 200 Euro), Kurzzeitkredite 
(Laufzeit kürzer als drei Monate) sowie zinslose Kredite dem 
Anwendungsbereich der durch die Richtlinie formulierten 
Regelungen des Verbraucherkreditrechts zu unterstellen, 
ist zeitgemäß und dringend notwendig. Seit langem häuften 
sich Forderungen, dass diese Kreditformen verstärkte ver-
braucherschutzrechtliche Regulierung benötigen. Bisher 
waren sie vom Verbraucherdarlehensrecht ausgenom-
men (unter anderem Roggemann et al., 2021a).

Als positiv und dringend notwendig zu bewerten, ist zu-
dem auch die vorgesehene Verpfl ichtung, dass Mitglied-
staaten fi nanzielle Allgemeinbildung fördern und die 
Verfügarbeit von Schuldnerberatung verbessern sollen. 
Verbesserungswürdig aus Verbrauchersicht und damit 
auch im Sinne der Überschuldungsprävention ist hinge-
gen, dass beim Thema Finanzbildung kein Schwerpunkt 
auf die Kenntnis der eigenen Verbraucherrechte und de-
ren Durchsetzung gelegt wird. Zudem legt der Richtlinien-
entwurf einen Fokus auf Informationsrechte (z. B. beim 
Thema Überziehungskredite) anstatt schon – wie seit 
Jahren gefordert – für einen Zinsdeckel für Dispositions-
kredite zu plädieren (unter anderem Klinger, 2021).

Auch im Bereich des Bankkontos gab es diverse Dis-
kussionspunkte, die aber bisher nur zu wenigen Ver-
änderungen führten. Für vulnerable Gruppen ist das 
Bankkonto ein entscheidendes Instrument. Zum einen 
ist es Voraussetzung für die Teilhabe am digitalen Zah-
lungsverkehr, zum anderen stellt eine (meist) mögliche 
Überziehung des Kontos einen niedrigschwelligen Zu-
gang zu Krediten dar, um in Zeiten von fi nanziellen Kri-
sen Liquiditätsengpässe auszugleichen. Dass der damit 
einhergehende Dispositionszins mit bis zu zweistelligen 
Dispozinsen zu hoch ist, zeigen insbesondere zwei Stu-
dien der Finanzwende (Bürgerbewegung Finanzwende, 
2020a, 2020b). Es sind insbesondere Personen mit ei-
nem geringen Einkommen (z. B. Arbeitslose, Alleiner-
ziehende, Paare mit Kindern und Selbständige), die den 
Dispositionskredit nutzen (Dick et al., 2012).  Mit dem 
sogenannten P-Kontofortentwicklungsgesetz gibt es 
seit dem 1.12.2021 immerhin erhebliche Neuregelungen 
beim Pfändungsschutzkonto. Die Neuregelungen brin-
gen verschiedene Verbesserungen für Überschuldete 
mit sich, die den Alltag im Zahlungsverkehr deutlich er-
leichtern. Auch ein überzogenes Konto kann nun in ein 
sogenanntes P-Konto umgewandelt werden, die Pfän-
dungsfreigrenzen werden jährlich angepasst und statt 
einem Monat, kann künftig drei Monate auf dem Konto 
angespart werden.

Seit dem 1.10.2021 gelten nun neue, klarere gesetz-
liche Regeln für das Inkassokostenrecht. Sie werden 
begleitet vom Code of Conduct, einer Selbstverpfl ich-
tung der Inkassobranche, die aber kaum über die ge-
setzlichen Regelungen hinausgeht und an vielen Stel-
len sogar dahinter zurückbleibt.
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Abbildung 1
Überschuldete Personen in Deutschland

Quelle: Creditreform Schuldneratlas (2021, 61); Darstellung: iff .

Veränderungen gab es auch beim seit Jahren kontrovers 
diskutierten Thema der Restschuldversicherungen. Kri-
tisiert werden hier seit Langem versteckte Kosten und 
mangelnde Kommunikation der Freiwilligkeit dieses Ne-
bengeschäfts (unter anderem Reifner et al., 2013). Zum 
1.7.2022 werden die Abschlussprovisionen bei Rest-
schuldversicherungen nun auf 2,5 % des versicherten 
Darlehensbetrags begrenzt. Gerade für Personen mit ge-
ringen Einkommen sind faire und transparente Möglich-
keiten für einen Kredit wichtig, denn Kredite können bei 
hohen Kosten zudem schnell zu Überschuldungstreibern 
werden. Die aufgezählten Themen betreff en zwar alle 
Bürger:innen gleichermaßen (und nicht nur überschulde-
te), die angesprochenen Änderungen haben aber eben 
gerade auf diese Einfl uss, da sie sich häufi ger in einer be-
nachteiligten Position befi nden.

Anstieg Insolvenzzahlen massiv – aber erwartbar

Die Zahl der Verbraucherinsolvenzverfahren stieg im Jahr 
2021 wie erwartet sprunghaft an. Besonders prägnant 
zeigte sich das im November 2021: Die Zahl der Verbrau-
cherinsolvenzen im November 2021 verdreifachte sich 
fast gegenüber November 2020 (Destatis, 2022).

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Insolvenz-
anträge sich wieder normalisieren wird, denn sie ist vor 
allem auf die Verkürzung des Insolvenzverfahrens von 
sechs auf drei Jahre zurückzuführen und nicht auf die 
Pandemie. Viele Ratsuchende haben mit Blick auf die 
Verkürzung des Insolvenzverfahrens ihren Antrag auf Er-
öff nung eines Insolvenzverfahrens zunächst zurückge-
halten, denn Verbraucher:innen müssen (im Gegensatz 
zu Unternehmen) in der Regel nicht innerhalb einer be-
stimmten Frist einen Antrag auf Eröff nung des Verfahrens 
stellen. Die zeitweise geschlossenen Beratungsstellen 
und Gerichte haben diesen Antragsstau noch verschärft. 
Die Berater:innen mussten so zunächst einmal den Rück-
stand abarbeiten (Roggemann et al., 2021b, 30; Peters 
und Roggemann, 2021, 17 f.).

Überschuldungsquote sinkt – ist doch alles gut?

Alljährlich veröff entlicht Creditreform die jährlichen Über-
schuldungszahlen (vgl. Abbildung 1). Die Veröff entlichung 
der aktuellen Zahlen im Oktober 2021 sorgte für großes 
Erstaunen: Die Zahl überschuldeter Verbraucher:innen 
ist im Oktober 2020 um fast 700.000 Fälle zurückgegan-
gen und die Überschuldungsquote um mehr als einen 
Prozentpunkt auf 8,86 % gesunken (Creditreform Wirt-
schaftsforschung, 2021, 7). Das entspricht 3,08 Mio. 
Haushalten bzw. 6,16 Mio. Menschen (Creditreform Wirt-
schaftsforschung, 2021, 13). Die Quote hatte zwar auch 
schon die beiden Jahre zuvor abgenommen, allerdings 

nicht in einer Deutlichkeit wie im vergangenen Jahr. Es ist 
der niedrigste Wert seit Beginn der Auswertung im Jahr 
2004 (Creditreform Wirtschaftsforschung, 2021, 61).

Der Rückgang betriff t mit 15,5 % insbesondere weiche 
Negativmerkmale, also z. B. Mahnungen oder die Bean-
tragung eines Mahnbescheids. Ein Rückgang, der dreimal 
so hoch ist wie der Rückgang der harten Negativmerk-
male mit 5,9 %, also gerichtlich bestätigter Umstände, 
wie Vermögensabgabe, Insolvenzverfahren (Creditreform 
Wirtschaftsforschung, 2021, 64). Der starke Rückgang 
der weichen Negativmerkmale ist insbesondere auf die 
umfangreichen Hilfspakete und die pandemiebedingten 
Beschränkungen zurückzuführen, die zu einem Ausgabe-
verzicht führten und so bei vielen Spielraum zur Rück-
zahlung der Schulden ermöglichten. Die Wirtschaft erholt 
sich trotz der nunmehr vierten Coronawelle und damit 
einhergehender weiterer Einschränkungen in einzelnen 
Bereichen zum Teil nur langsam. Weiterhin betroff en sind 
vor allem Handel und Gastronomie, zudem gibt es übliche 
saisonale Schwankungen.

Die Arbeitslosenquote lag im Januar 2022 bei 5,4 % (Bun-
desagentur für Arbeit, 2022, 16). Zum Vergleich: Das Vor-
krisenniveau im März 2020 lag bei 5,3 % (Bundesagentur 
für Arbeit, 2022, 16). Die Folgen der COVID-19-Krise zei-
gen sich vor allem an einer verfestigten Arbeitslosigkeit 
bzw. an der gestiegenen Langzeitarbeitslosigkeit. Der 
Anteil der Langzeitarbeitslosen ist mit 30,3 % im März 
2020 auf 40,2 % im Januar 2022 gestiegen (Bundesagen-
tur für Arbeit, 2022, 13).

Vor dem Hintergrund, dass Arbeitslosigkeit in den ver-
gangenen Jahren ein Hauptgrund für Überschuldung war 

Überschuldete Personen in Mio. Überschuldungsquote
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und dies auch für 2020 und 2021 bestätigt wurde, ist zu 
befürchten, dass sich die Folgen der Coronapandemie in 
den kommenden Jahren in steigenden Überschuldungs-
zahlen niederschlagen werden (Peters und Roggemann, 
2021, 43). Leider ist (wie bei der Finanzkrise) daher da-
von auszugehen, dass sich die fi nanzielle Lage vieler 
Verbraucher:innen mit rund zwei Jahren Verzögerung 
auch in den Überschuldungsstatistiken zeigen wird. Das 
zeigte z. B. der iff -Überschuldungsreport 2009 nach der 
Finanzkrise (Knobloch et al., 2009, 26 ff .).

Belastung für Verbraucher:innen und 

Beratungsstellen anhaltend hoch

Verschiedene Untersuchungen innerhalb der letzten zwei 
Jahre zeigen die schweren fi nanziellen Auswirkungen 
der Pandemie auf Verbraucher:innen (Roggemann et al., 
2021b; Kaps et al., 2021). Die Situation hat sich immer nur 
phasenweise entspannt, bleibt aber insgesamt kritisch. 
Die negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ver-
stärken auch die soziale Ungleichheit. Neben Frauen, 
die strukturell von Ungleichheit betroff en sind, sind auch 
Personen ohne Berufsausbildung eher fi nanziell von den 
COVID-19-Maßnahmen betroff en.

Auch die Ergebnisse einer repräsentativen deutschland-
weiten Erhebung im Oktober 2020 zeigten bereits, dass 
die COVID-19-Pandemie voraussichtlich erheblich zu ei-
ner Erhöhung der privaten Überschuldung und zu einer 
Verschärfung der sozialen Ungleichheit führen wird. Eine 
fi nanzielle Überforderung vieler Menschen war bereits 
nach der ersten COVID-19-Welle nachweisbar und wird 
sich in Zukunft voraussichtlich für eine erhebliche Zahl 
an Menschen verschärfen (Roggemann et al., 2021b).

Entsprechend bedeutend ist der Zugang zu Unterstüt-
zungsleistungen zu bewerten. Doch die ohnehin an der 
Kapazitätsgrenze arbeitenden Beratungsstellen muss-
ten sich in den vergangenen Jahren zusätzlichen Her-
ausforderungen stellen. Die hohe Belastung der Schuld-
nerberatung bestätigen verschiedene Studien (Kaps et 
al., 2021, 23ff .; Roggemann et al., 2021b, 29 ff .). Über-
greifend werden dabei von allen Studien vor allem die 
zunächst geschlossenen Beratungsstellen, fehlende 
Konzepte zur digitalen Überbrückung/Unterstützung, ei-
ne mangelhafte Finanzierung sowie der hohe Beratungs-
bedarf als Probleme genannt.

Im Rahmen des iff -Überschuldungsreports wurden teil-
nehmende Schuldnerberatungsstellen im Frühjahr 2021 
gefragt, wie sich ihre Situation im Laufe der letzten 15 
Monate entwickelt hat. Besonders prägnant waren dabei 
die folgenden Rückmeldungen: lange Wartezeiten, sehr 
hohe Arbeitsbelastung, zum Teil weiterhin nicht adäquate 

EDV, erschwerter Zugang zu Schuldnerberatungen (Pe-
ters und Roggemann, 2021, 29). Auch die Ergebnisse ei-
ner Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung 
der Verbände (AGSBV) im Juli 2021 zeigen die anhaltende 
hohe Belastung: Bei über zwei Dritteln der befragten Be-
ratungsstellen erhöhte sich die Zahl der Anfragen im Ver-
gleich zum Zeitraum vor der Pandemie (AG SBV, 2022).

Finanzielle Auswirkungen der Pandemie zeigen sich 
zudem verzögert: Überschuldete kommen oft erst mit 
deutlicher Verzögerung in der Beratung an. Es vergehen 
durchschnittlich 3,5 Jahre vom ersten Ereignis, das im 
Zusammenhang mit der Überschuldung steht und dem 
Aufsuchen der Beratungsstelle, ein Viertel der Betrof-
fenen braucht sogar 8,5 Jahre (Knobloch und Reifner, 
2013, 74 f.). Bevor Menschen die Schuldnerberatung 
aufsuchen, werden alle anderen fi nanziellen Mittel aus-
geschöpft. Es ist also mit einem weiterhin hohen Bera-
tungsbedarf zu rechnen. Verbraucher:innen sind weiter-
hin hoch belastet; sie sind vor allem von steigenden Kos-
ten in den Bereichen Wohnen, Energie, Lebenshaltung 
und Mobilität betroff en (unter anderem Destatis, 2022). 
Insbesondere Menschen mit knappem Einkommen oder 
gar schwerwiegenden fi nanziellen Problemen triff t das 
noch mehr. Weiterhin wird auch eine hohe Quote an 
Menschen vermutet, die keine Sozialleistungen in An-
spruch nehmen. Das bringt Folgeprobleme mit sich. Nur 
wer im vergangenen Jahr in einem bestimmten Zeitraum 
Anspruch auf Leistungen wie Wohngeld hatte, bekommt 
z. B. nun auch einen Heizkostenzuschuss.

Fazit

Vor allem aufgrund der Entwicklungen rund um COVID-19 
erfuhr das Thema der privaten Ver- und Überschuldung 
viel Aufmerksamkeit. Eine erfreuliche Entwicklung war 
dabei, dass der Blick weg von der Individualisierung hin 
zu nicht planbaren Umständen, die eine Überschuldung 
verursachen können, gelenkt wurde. Die COVID-19-Pan-
demie hat dabei eine grundsätzliche Unterversorgung mit 
einer effi  zienten und eff ektiven Schuldnerberatung sicht-
bar gemacht. Schuldnerberater:innen und Überschuldete 
müssen die Konsequenzen tragen, dass Schuldnerbera-
tung zum Teil mangelhaft aufgestellt war bzw. ist. Es gibt 
gute Ansätze, das grundsätzliche Problem der Überlas-
tung bleibt aber vielerorts.

Die gesunkene Überschuldungsquote ist keineswegs 
ein Zeichen für Entspannung. Die Konsequenzen zeigen 
sich in der Regel erst in der Wirtschaft und dann bei den 
Verbraucher:innen. Die aktuellen Entwicklungen (vor al-
lem in Hinblick auf die Energiepreise) erhöhen die Not-
wendigkeit einer erfolgreichen Schuldnerberatung weiter. 
Die derzeitige Lage ist allerdings weiterhin dadurch ge-
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kennzeichnet, dass es Ratsuchende nach wie vor sehr 
schwer haben, einen Zugang zu angemessenen Bera-
tungsleistungen zu erhalten. Die Pandemie hat zahlreiche 
Defi zite im Zugang und Angebot von Beratungsleistungen 
off enbart, die angesichts eines voraussichtlich steigen-
den Bedarfs an Beratung die Leistungsfähigkeit der Be-
ratungseinrichtungen weiter infrage stellen könnten. Jetzt 
gilt es, die entsprechenden fi nanziellen Mittel zu mobili-
sieren und bei den überlasteten Strukturen Entlastung zu 
schaff en, um Menschen in fi nanziell schwierigen Situatio-
nen adäquate Unterstützung bieten zu können.
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